	
	A.2.3.3 Nachweis zur Ermittlung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2006/42/EG 
	Datum

	
	Kunde
	Maschinen-/Anlagenbezeichnung
	Ident-Nr. Formular
	Bearbeiter

	
	Auftrags-Nr. Kunde
	Ident-Nr. Maschine/Anlage
	Ident-Nr. Dokumentenliste
	Gesamtverantwortlicher

	
	Lieferant
	Sprache
	Datenträger
	Änderungsindex

	
	Auftrags-Nr. Lieferant
	
	
	Blatt ______ von _____


	Nr.
	Entscheidungstabelle:
Ist das Produkt vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/42/EG ausgenommen?
	Ja1)
	Nein1)

	
	In dieser Tabelle dokumentieren Sie, ob Ihr Produkt vom Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie ausgenommen ist.
1. Entscheiden Sie, ob eine der Definitionen auf Ihr Produkt zutrifft.
2. Kreuzen Sie in der Spalte „Ja“ der Entscheidungstabelle ggf. jene Definition an, welche ggf. auf Ihr Produkt zutrifft.
Kreuzen Sie in der Spalte „Nein“ jene Definitionen an, welche auf Ihr Produkt nicht zutreffen.
Hinweis:
Wenn Sie eine der nachfolgenden Fragen mit "Ja" beantworten, ist Ihr Produkt vom Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie ausgeschlossen.
Sollte dies der Fall sein:

· Füllen Sie die Ergebnistabelle aus.

· Fügen Sie den Nachweis Nachweis zur Ermittlung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2006/42/EG Ihrer Techischen Produktdokumentation hinzu. 

· Prüfen Sie, ob Ihr Produkt in den Anwendungsbereich anderer EU-Richtlinien fällt.
	
	

	1
	Sicherheitsbauteile, die als Ersatzteile zur Ersetzung identischer Bauteile bestimmt sind und die vom Hersteller der Ursprungsmaschine geliefert werden
	(
	(

	2
	spezielle Einrichtungen für die Verwendung auf Jahrmärkten und in Vergnügungsparks
	(
	(

	3
	speziell für eine nukleare Verwendung konstruierte oder eingesetzte Maschinen, deren Ausfall zu einer Emission von Radioaktivität führen kann
	(
	(

	4
	Waffen einschließlich Feuerwaffen
	(
	(

	5
	die folgenden Beförderungsmittel:
	
	

	
	· land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen in Bezug auf die Risiken, die von der Richtlinie 2003/37/EG erfasst werden, mit Ausnahme der auf diesen Fahrzeugen angebrachten Maschinen
	(
	(

	
	· Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger im Sinne der Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger mit Ausnahme der auf diesen Fahrzeugen angebrachten Maschinen
	(
	(

	
	· Fahrzeuge im Sinne der Richtlinie 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. März 2002 über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge mit Ausnahme der auf diesen Fahrzeugen angebrachten Maschinen
	(
	(

	
	· ausschließlich für sportliche Wettbewerbe bestimmte Kraftfahrzeuge und
	(
	(

	
	· Beförderungsmittel für die Beförderung in der Luft, auf dem Wasser und auf Schienennetzen mit Ausnahme der auf diesen Beförderungsmitteln angebrachten Maschinen
	(
	(

	6
	Seeschiffe und bewegliche Offshore-Anlagen sowie Maschinen, die auf solchen Schiffen und/oder in solchen Anlagen installiert sind
	(
	(

	7
	Maschinen, die speziell für militärische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung konstruiert und gebaut wurden
	(
	(

	8
	Maschinen, die speziell für Forschungszwecke konstruiert und gebaut wurden und zur vorübergehenden Verwendung in Laboratorien bestimmt sind
	(
	(

	9
	Schachtförderanlagen
	(
	(


	Nr.
	Entscheidungstabelle:
Ist das Produkt vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/42/EG ausgenommen?
	Ja1)
	Nein1)

	10
	Maschinen zur Beförderung von Darstellern während künstlerischer Vorführungen
	(
	(

	11
	elektrische und elektronische Erzeugnisse folgender Arten, soweit sie unter die Niederspannungsrichtlinie fallen:
	
	

	
	· für den häuslichen Gebrauch bestimmte Haushaltsgeräte
	(
	(

	
	· Audio- und Videogeräte
	(
	(

	
	· informationstechnische Geräte
	(
	(

	
	· gewöhnliche Büromaschinen
	(
	(

	
	· Niederspannungsschaltgeräte und -steuergeräte
	(
	(

	
	· Elektromotoren
	(
	(

	12
	die folgenden Arten von elektrischen Hochspannungsausrüstungen:
	
	

	
	· Schalt- und Steuergeräte
	(
	(

	
	· Transformatoren
	(
	(


1) Zutreffendes bitte ankreuzen

	Nr.
	Entscheidungstabelle:
Fällt das Produkt ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich von anderen und / oder spezielleren EU‑Richtlinien?
	Ja1)
	Nein1)

	
	In dieser Tabelle dokumentieren Sie, ob Ihr Produkt ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich von speziellen EU-Richtlinien fällt. 
1. Prüfen Sie, ob es eine oder mehrere EU-Richtlinie(n) gibt, welche die im Anhang I der Maschinenrichtlinie genannten Gefährdungen, - soweit diese von Ihrem Produkt ausgehen, ganz oder teilweise erfassen.
2. Entscheiden Sie, ob eine der nachfolgenden Definitionen auf Ihr Produkt zutrifft.
3. Kreuzen Sie in der Spalte „Ja“ der Entscheidungstabelle jene Definition an, welche ggf. auf Ihr Produkt zutrifft.
Kreuzen Sie in der Spalte „Nein“ jene Definitionen an, welche auf Ihr Produkt nicht zutreffen.
	
	

	1
	Das Produkt fällt nicht in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie, weil die im Anhang I der Maschinenrichtlinie genannten Gefährdungen, die von dem Produkt ausgehen, ganz von (einer) andere(n) EU‑Richtlinie(n) erfasst werden.

Hinweis:
Wenn Sie diese Frage mit "Ja" beantworten gilt: 

· Ihr Produkt fällt nicht in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie sondern ausschließlich in der Anwendungsbereich der anderen EU-Richtlinie(n) 

· Füllen Sie die Ergebnistabelle aus.

· Fügen Sie den Nachweis Nachweis zur Ermittlung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2006/42/EG Ihrer Techischen Produktdokumentation hinzu. 
	(
	(

	
	Das Produkt fällt in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie, weil die im Anhang I der Maschinenrichtlinie genannten Gefährdungen, die von dem Produkt ausgehen, nur teilweise von (einer) andere(n) EU-Richtlinie(n) erfasst werden.

Hinweis:
Wenn Sie diese Frage mit "Ja" beantworten gilt: 

· Ihr Produkt fällt grundsätzlich in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie:

· Ihr Produkt fällt bezüglich aller Gefährdungen, die vom Anhang I der Maschinenrichtlinie abgedeckt werden, in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie

· Ihr Produkt fällt bezüglich aller Gefährdungen, die von der/den ermittelten anderen EU‑Richtlinie(n) abgedeckt werden, in den Anwendungsbereich dieser anderen EU-Richtlinie(n)

· Füllen Sie die Ergebnistabelle aus.
· Fügen Sie den Nachweis Nachweis zur Ermittlung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2006/42/EG Ihrer Techischen Produktdokumentation hinzu. 
	(
	(

	
	Das Produkt fällt nicht mehr in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie, weil die im Anhang I der Maschinenrichtlinie genannten Gefährdungen, die von dem Produkt ausgehen, künftig ganz von (einer) andere(n) EU-Richtlinie(n) erfasst werden.

Die Maschinenrichtlinie gilt für dieses Produkt ab dem Beginn der Anwendung der anderen EU-Richtlinie(n) für die von dieser/diesen anderen Gemeinschaftsrichtinie(n) erfassten Gefährdungen nicht mehr.

Hinweis:
Wenn Sie diese Frage mit "Ja" beantworten gilt: 

· Ihr Produkt fällt ab Beginn der Anwendung der anderen EU-Richtlinie(n) nicht mehr in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie:

· Füllen Sie die Ergebnistabelle aus.

· Fügen Sie den Nachweis Nachweis zur Ermittlung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2006/42/EG Ihrer Techischen Produktdokumentation hinzu. 
	(
	(


1) Zutreffendes bitte ankreuzen

	Nr.
	Entscheidungstabelle:
Entspricht das Produkt einer der nachfolgenden Definitionen der Richtlinie 2006/42/EG?

In dieser Tabelle dokumentieren Sie, ob Ihr Produkt - sofern es nicht durch die vorhergehenden Entscheidungstabellen ausgeschlossen wurde - in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie fällt, weil es einem der nachfolgend definierten Maschinenbegriffe entspricht
1. Nehmen Sie den Originaltext der Maschinenrichtlinie zur Hand.
2. Schlagen Sie die in Pos. 1–8 angegebenen Referenzstellen auf und lesen Sie die dort angegebenen Definitionen sorgfältig nach.
3. Entscheiden Sie, welche der Definitionen auf Ihr Produkt zutrifft.
4. Kreuzen Sie in der Spalte „Ja“ der Entscheidungstabelle jene Definition an, welche auf Ihr Produkt zutrifft.
Kreuzen Sie in der Spalte „Nein“ jene Definitionen an, welche auf Ihr Produkt nicht zutreffen.
5. Füllen Sie die Ergebnistabelle aus.
Hinweis:
Es kann nur eine der 9 Definitionen zutreffen.
	Ja1)
	Nein1)

	1
	Maschine nach Artikel I, Artikel 1a
	(
	(

	2
	Maschine, die im Anhang IV der Maschinenrichtlinie gelistet ist
	(
	(

	3
	Auswechselbare Ausrüstung nach Artikel I, Absatz 1b
	(
	(

	4
	Einzeln in den Verkehr gebrachtes Sicherheitsbauteil nach Artikel I, Absatz 1c
	(
	(

	5
	Einzeln in den Verkehr gebrachtes Sicherheitsbauteil, das im Anhang V der Maschinenrichtlinie gelistet ist
	(
	(

	6
	Einzeln in Verkehr gebrachtes Lastaufnahmemittel nach Artikel I, Absatz 1d
	(
	(

	7
	Einzeln in Verkehr gebrachte Kette, Seil oder Gurt nach Artikel I, Absatz 1e
	(
	(

	8
	Einzeln in Verkehr gebrachte abnehmbare Gelenkwelle nach Artikel I, Absatz 1f
	(
	(

	9
	Unvollständige Maschine nach Artikel I, Absatz 1g
	(
	(


1) Zutreffendes bitte ankreuzen

	Ergebnistabelle:
	Ja1)
	Nein1)

	Das Produkt fällt in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/42/EG?
Tragen Sie das Ergebnis Ihrer Recherche ein.
	(
	(


1) Zutreffendes bitte ankreuzen
